
Kauf. Tausch §§ 484—492

§ 488
ï)er Verkäufer hat im Falle der Wandelung dem Käufer 

auch die Kosten der Fütterung und Pflege, die Kosten der 
tierärztlichen Untersuchung und Behandlung sowie die Ko
sten der notwendig gewordenen Tötung und Wegschaffung 
des Tieres zu ersetzen.

§489
Ist über den Anspruch auf Wandelung ein Rechtsstreit 

anhängig, so ist auf Antrag der einen oder der anderen Par
tei die öffentliche Versteigerung des Tieres und die Hinter
legung des Erlöses durch einstweilige Verfügung anzuord
nen, sobald die Besichtigung des Tieres nicht mehr erforder
lich ist.

§ 490
(1) Der Anspruch auf Wandelung sowie der Anspruch auf 

Schadensersatz wegen eines Hauptmangels, dessen Nicht
vorhandensein der Verkäufer zugesichert hat, verjährt in 
sechs Wochen von dem Ende der Gewährfrist an. Im übri
gen bleiben die Vorschriften des § 477 unberührt.

(2) An die Stelle der in den §§ 210, 212, 215 bestimmten 
Fristen tritt eine Frist von sechs Wochen.

(3) Der Käufer kann auch nach der Verjährung des An- 
c Spruchs auf Wandelung die Zahlung des Kaufpreises ver

weigern. Die Aufrechnung des Anspruchs auf Schadens
ersatz unterliegt nicht der im § 479 bestimmten Beschrän
kung.

§491
Der Käufer eines nur der Gattung nach bestimmten 

Tieres kann statt der Wandelung verlangen, daß ihm an 
Stelle des mangelhaften Tieres ein mangelfreies geliefert 
wird. Auf diesen Anspruch finden die Vorschriften der 
§§ 488 bis 490 entsprechende Anwendung.

§ 492
Übernimmt der Verkäufer die Gewährleistung wegen 

eines nicht zu den Hauptmängeln gehörenden Fehlers oder

117


	§§ 484—492


